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ffüürr  WWeerrkklliieeffeerruunnggeenn  uunndd  ssoonnssttiiggee  LLeeiissttuunnggeenn,,  ddiiee  ddeerr  HHeerrsstteelllluunngg,,  IInnssttaannddsseettzzuunngg,,  ÄÄnnddeerruunngg  ooddeerr  BBeesseeiittiigguunngg  vvoonn  
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Hat der Kunde, also Ihr Auftraggeber - im weitesten Sinne - etwas mit dem Bauwesen, mit Grundstücken oder 
mit der Herstellung, Instandsetzung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken zu tun? 

Nein 

Ja 

Liegt eine Kleinbetragsrechnung bis € 500,00 netto (ohne Mehrwertsteuer) für Reparatur- und 
Wartungsarbeiten an Bauwerken vor? 

Ja 

Nein 

Liegt eine Bauleistung nach Frage 2 vom Rundschreiben vor? 

Ja 
Nein 

Liegt keine Bauleistung nach Frage 3 vom Rundschreiben vor? Ja 

Nein 

Überprüfen Sie die vorherigen Antworten! 

      Tätigkeit des Kunden: 

Ist der Kunde (inländischer) Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechtes bzw. gibt der Kunde eine 
Umsatzsteuer-Erklärung ab? 

 Finanzamt des Kunden: 
 Steuernummer oder USt-IdNr. des Kunden: 

Nein 

Ja 

Liegt ein Ausnahmetatbestand nach Frage 6 vom Rundschreiben = keine Steuerschuldnerschaft vor? Ja 

Kein Fall 
vom       
§ 13b 
Abs. 1 
Satz 1 
Nr. 4 
Satz 1 
UStG 

Nein 

Ein Fall von § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Satz 1 UStG 

Es liegt eine Werklieferung und sonstige Leistung, die der Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, 
Änderung oder Beseitigung von Bauwerken dient, mit der Ausnahme von Planungs- und 

Überwachungsleistungen vor. 

Folge: 
 Umkehr der Steuerschuldnerschaft 
 Kein Umsatzsteuerausweis 

Hinweis auf die Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf der Rechnung 


